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Die vorübergehende Anstellung von Tutoren (gemäß UOG §42(2»

aus eigenen Einnahmen des Institutes. Diese Tutoren könnten

gezielt bei der Betreuung der Laborübungen aushelfen.

Studien:1Ssistenten. DemonstrOltorcD und Tutoren
. . .
S 42. (I) Studienassinenten sin4, Vertrags

bedienstete des Bundes, dio DOlch beson
dere" gesetzlidlcn Vorsdlriftcn zur Mitwir."
kuns bei Lehrveransultungen und wissensc:bah>
lichen Arbeiten auf bestimmte Zeit aufgenom
men werden. Als Studienassistenten können aum
";tudic.rcnde aufgellommen werden. wehne die für
die Verwendung iil BctrOlcht kommenden Prii.
fungen oder wesentlidlo Teile derselben schon ab
lele&t h..bcn.

(2) Demonstratoren und Tutoren sind bis zur
H~lfce einer vollen Dienstleistuns beschäftigte
VcrtrOlgsbedienstetc des Bundes. dw nach
besonderen gesetzlichen VorsdlrifteD auf be-
stimmte Zeit aufgenommen werden. Den Demon
stratoren obliegt die Mitwirkung bei übungen
und Praktika sowie allenfalls auch bei anderen
Lehrveranstaltungen, den Tutoren die Betreuuna
von Studierenden, insbesondere von Studien
anfäng~rn, bei übungen, Praktika, Repetitorien
und anderen Lebrveranscaltungen sowie bei der
Vorbereitung auf Prüfungen. Als Demonstra-'
toren und Tutoren können Absolventen oder
Studierende aufgenommen werden, welche die für
die Verwendung in Betracht kommenden Prüfun
gen oder wesentliche Teile derselben schon abge
legt habeD.
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Da alle Kollegen, die eine HTL für Elektrotechnik besucht haben,.
den Stoff der Laborübung Allgemeine Elektrotechnik bereits be-

herrschen, könnte man diese von der Absolvierung des Allgemei

nen Labors befreien und somit die Anzahl der Hörer drastisch

senken. Eine analoge Regelung gilt bereits für die Lehrwerk

&tätte, die am Institut fü~:F~rtigungstechnikabgehalten wird.
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